
Auszug aus dem Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demo
kratischen Republik über die Wahl und Tätigkeit der 
Konfliktkommissionen — Konfliktkommissionsordnung — 
vom 4. Oktober 1968 (GBl. I S. 287)

Gemäß § 23 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 1968 über die gesellschaft
lichen Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik — GGG — 
(GBl. I S. 229) wird auf Vorschlag des Bundesvorstandes des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt:

IV.
Tätigkeitsgebiete der Konfliktkommissionen 

Beratung über Arbeitsrechtssachen

§ 24

(1) Die Konfliktkommission berät und entscheidet über Streitfälle 
zwischen Werktätigen und dem Betrieb über das Bestehen und die 
Verwirklichung von Rechten und Pflichten aus dem Arbeitsrechtsver
hältnis. Sie ist zuständig für Streitfälle über arbeitsrechtliche An
sprüche nach dem Gesetzbuch der Arbeit und anderen arbeitsrecht
lichen Bestimmungen einschließlich der Rahmenkollektiv- und Tarif
verträge, der Betriebskollektivverträge und der Arbeitsordnungen. Die 
Beratung und Entscheidung durch die Konfliktkommission ist Voraus
setzung für die Inanspruchnahme des Kreisgerichts, sofern nicht auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen unmittelbar das Kreisgericht an
gerufen werden kann.

(2) Die Konfliktkommission entscheidet insbesondere über
— Streitfälle aus der Begründung, Änderung und Beendigung des 

Arbeitsrechtsverhältnisses und der betrieblichen Abschlußbeurteilung
— Streitfälle über die leistungsgerechte Entlohnung des Werktätigen 

auf der Grundlage der geltenden Eingruppierungsunterlagen, aus 
der Rechtswirksamkeit der angewandten Lohnformen, aus der 
Differenzierung des Lonnes nach der Quantität und Qualität des 
Arbeitsergebnisses sowie aus Zuschlags-, Ausgleichs- oder Entschä
digungszahlungen

— Streitfälle wegen Lohnrückforderung des Betriebes
— Streitfälle über den Rechtsanspruch des Werktätigen auf Jahres

endprämie und andere, insbesondere durch rahmenkollektiwertrag- 
liche oder betriebliche Festlegungen oder Vereinbarungen begrün
dete, Prämienansprüche

— Einsprüche des Werktätigen gegen Disziplinarmaßnahmen auf der 
Grundlage der betrieblichen Arbeitsordnung oder anderer Diszipli-
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